
Beschluss: 
Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt, die Erhebung einer Gewässerunterhaltungsgebühr 
vor dem Hintergrund des hohen Vorbereitungsaufwandes, der vielen Kleinbetragsfälle und der 
rechtlichen Unklarheit über die Einheitsgebühr bis auf weiteres zurückzustellen..  
 


